
 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Stadtbetrieb Tiefbau TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2007/0639 Anlage Nr.: ______

Datum: 06.03.2007  

 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Bauausschuss 22.03.2007 öffentlich 
 
 
Tagesordnung 

 
BÜ Aueler Weg in Hennef - Auel 
 
Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der DB Netz AG 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Dem Vertragsentwurf über den Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung gemäß §§ 3 und 13 
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) mit der DB Netz AG, Niederlassung West, Hansastraße 15, 
47058 Duisburg wird in der vorliegenden Form zugestimmt. 
 
 
Begründung 

 
Im Rahmen des Erneuerungsprogramms der DB wird am vorhandenen Bahnübergang „Aueler 
Weg“ in der Gemeinde Hennef (Sieg) auf der Strecke 2651 von Köln - Deutz nach Gießen im 
Bahn-km 36,070 die Bahnübergangssicherungsanlage erneuert. Der Bahnübergang wird durch 
eine automatische Sicherungsanlage mit der Überwachungsart „fernüberwacht“ technisch 
gesichert. Die Erneuerung der Bahnübergangssicherungsanlage wird durch die DB Netz AG 
finanziert und ist in der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung als nichtkreuzungsbedingt 
nachrichtlich dargestellt. 
 
Im Zuge der Arbeiten am Bahnübergang werden die kreuzenden Straßen im 
Bahnübergangsbereich symmetrisch auf 5,50 m verbreitert. Durch die Ableitung des von den 
kreuzenden Straßen herabfließenden Wassers über Linienentwässerungsrinnen in eine 
Versickerungsmulde wird eine geordnete Ableitung des Oberflächenwassers erreicht. 
 
Die Aufweitung der den Bahnübergang kreuzenden Straßen ist für die Sicherheit und 
Abwicklung des Verkehrs notwendig. Sie erleichtert die verkehrliche Nutzung des 
Bahnüberganges und fördert den Verkehrsfluss. Gefahrensituationen werden erheblich 
verringert, da Begegnungsverkehr nunmehr ungehindert möglich ist. Weiterhin wird die 
Straßenentwässerung verbessert, da das von den kreuzenden Straßen herabfließende Wasser 
durch entsprechende Einrichtungen erstmalig ordnungsgemäß von der Straßenoberfläche und 
vom Bahnübergang abgeleitet wird. Die Entwässerungseinrichtungen ermöglichen ein 



schnelleres und geordnetes Abließen des Wassers, wodurch wiederum die Verkehrssicherheit 
erheblich erhöht wird. Diese baulichen Maßnahmen werden nach §§ 3 und 13 
Eisenbahnkreuzungsgesetz finanziert und stellen die kreuzungsbedingten Kosten dar. Je ein 
Drittel der kreuzungsbedingten Kosten entfallen danach auf die DB, den Straßenbaulastträger 
(Stadt Hennef) und den Bund. 
 
Nach den derzeitigen Schätzungen entstehen kreuzungsbedingte Kosten in Höhe von 
insgesamt ca. 71.800,- Euro. Auf die Stadt Hennef entfallen somit voraussichtlich 23.900,- Euro. 
 
Für den städtischen Kostenanteil wurden Zuwendungen zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem GVFG beantragt. Von der Bezirksregierung 
wurde eine 75%ige Zuwendung in Höhe von 17.900,- Euro in Aussicht gestellt, so dass sich der 
Eigenanteil der Stadt Hennef auf 6.000,- Euro reduzieren wird. 
 
Die benötigten Mittel sind im Haushalt (HHSt. 6390.9648.4) bereits etatisiert. 
 
Nach Abschluss der baulichen Maßnahmen wird die Stadt Hennef die Fläche, die derzeit 
bereits als Wanderparkplatz ausgewiesen ist, von der DB Netz AG erwerben. Damit ist 
gewährleistet, dass die Fläche weiterhin als Wanderparkplatz genutzt werden kann. An der 
Gestaltung des Wanderparkplatzes möchte sich die Dorfgemeinschaft Auel beteiligen. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt 

 
 Keine Auswirkungen  Kosten der Maßnahme 

Sachkosten:  /  Gesamtkosten   6.000,- € 
 Jährliche Folgekosten Personalkosten:        € 

 Maßnahme zuschussfähig 
Höhe des Zuschusses       € 
       % 

HAR:       €  Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden, 
 
     Haushaltsstelle:       Lfd. Mittel:       € 

  Bewilligung außer- oder überplanmäßiger 
      Ausgaben erforderlich Betrag:       € 

 Kreditaufnahme erforderlich  Betrag:       € 

 Einsparungen Betrag       € 

 Jährliche Folgeeinnahmen Art:       

 Höhe:       € 

 Bemerkungen  

Die benötigten Mittel sind im Haushalt 2007 (HHSt. 6390.9648.4) bereits etatisiert. 

 
 
Hennef (Sieg), den 06.03.2007 
In Vertretung 
 
 
 
F. Schmidt 
Techn. Beigeordneter 


